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Sitzung am: 30. November 2015   
 

Gemeinde Niedereschach 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
 
 
 

SATZUNG 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer  

vom 11. November 1996 
 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2 und 
9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Niedereschach am 30.11.2015 folgende Änderungssatzung 
beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
§ 5 Abs. 1 und 2 werden wir folgt geändert: 
 

Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 96,00 EUR. Beginnt oder endet die 

Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer der 
Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 

 
(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 

geltende Steuersatz für den 2. und jeden weiteren Hund auf 192,00 EUR. Hierbei bleiben 
nach § 6 steuerfreie Hunde außer Betracht.  

 
 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
 
 
Niedereschach, den 30.11.2015 
 
 
Ragg  
Bürgermeister 
 
 
  


